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Entscheidende Behörde 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

Entscheidungsdatum 

14.03.2022 

Geschäftszahl 

A5-PVAB/22 

Rechtssatz 

Für die Beurteilung, ob Tätigkeiten in Ausübung der Personalvertretungsfunktion erfolgten, ist nämlich 
entscheidend, ob diese Tätigkeiten im weitesten Sinn als Personalvertretungstätigkeit im Sinne einer 
Vertretung der Interessen der Bediensteten gegenüber dem Dienstgeber oder als eine einer solchen 
Vertretungstätigkeit dienliche Vorbereitungs- oder Hilfstätigkeit zu werten sind (A 23-PVAK/02 uva). 
Beide Voraussetzungen sind im Fall der Unterzeichnung des „Offenen Briefes“ durch B nicht gegeben. 
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